
Beschluss  

 

 
 

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung der 
Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien: 
Regelungen über die Ausgestaltung der 
Empfehlung von Leistungen zur 
verhaltensbezogenen Prävention nach § 25 
Absatz 1 Satz 2 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB V) in Verbindung mit  
§ 20 Absatz 5 SGB V (Präventionsempfehlung) 

Vom 21. Juli 2016 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 21. Juli 2016 
beschlossen, die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die 
Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten 
(„Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinien“) in der Fassung vom 24. August 1989 
(Bundesarbeitsblatt Nr. 10 vom 29. September 1989), zuletzt geändert am 
16. Dezember 2010 (BAnz. 2011 S. 864), wie folgt zu ändern: 

 

I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert:  

      1. Der Titel der Richtlinie wird wie folgt gefasst:  

„Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Gesundheitsuntersuchungen 
zur Früherkennung von Krankheiten („Gesundheitsuntersuchungs-Richtlinie“).“ 

 

2. In dem nach dem Titel folgenden, der Abschnittüberschrift „A. Allgemeines“ 
vorangestellten Satz werden die Wörter „Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen“ durch die Wörter „Gemeinsamen Bundesausschuss“ ersetzt. 

 

3. In Abschnitt „A. Allgemeines“ Nummer 1 und 5 werden die Wörter „diesen Richtlinien“ 
durch die Wörter „dieser Richtlinie“ ersetzt. 

 

4. In Abschnitt „A. Allgemeines“ Nummer 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sofern dies medizinisch angezeigt ist, stellt die Ärztin oder der Arzt eine 
Präventionsempfehlung (gemäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 20 Absatz 5 SGB V aus.“ 
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5. In Abschnitt „B. Inhalt der Gesundheitsuntersuchung“ Nummer 4 wird nach Satz 2 der 
folgende Satz eingefügt:  

„Sofern dies medizinisch angezeigt ist, stellt die Ärztin oder der Arzt eine 
Präventionsempfehlung (gemäß Anlage 2) für Leistungen zur verhaltensbezogenen 
Prävention nach § 20 Absatz 5 SGB V aus.“ 

 

6. Abschnitt „C. Dokumentation und Auswertung“ wird wie folgt geändert: 

a) nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:  

„3. Für die Präventionsempfehlung wird eine ärztliche Bescheinigung ausgestellt. Die 
Präventionsempfehlung erfolgt auf dem zwischen den Partnern der 
Bundesmantelverträge vereinbarten Vordruck gemäß den Inhalten nach Anlage 2.“ 

b) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die Nummern 4 und 5. 

 

7. Der Abschnitt „E. Inkrafttreten und Übergangsbestimmung“ wird aufgehoben. 

 

II. Nach Anlage 1 wird folgende Anlage 2 eingefügt:  

„Angaben des Vordrucks „Präventionsempfehlung“ 

Der zwischen den Partnern der Bundesmantelverträge vereinbarte Vordruck enthält 
folgende Angaben:  

• Krankenkasse bzw. Kostenträger 

• Name, Vorname der oder des Versicherten 

• geboren am 

• Kostenträgerkennung 

• Versichertennummer  

• Status 

• Betriebsstättennummer 

• Arztnummer 

• Datum 

Von der Ärztin oder dem Arzt auszufüllen: 

• Empfehlung zur verhaltensbezogenen Primärprävention gemäß § 20 Absatz 5 
SGB V aus dem Handlungsfeld 

  Bewegungsgewohnheiten 

  Ernährung 

  Stressmanagement 

  Suchtmittelkonsum 

  Sonstiges 

 

• Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über die geprüften und 
anerkannten Präventionsangebote und die Fördervoraussetzungen. 

• Hinweis der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes (z. B. 
Kontraindikation, Konkretisierung zur Präventionsempfehlung) 
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• Vertragsarztstempel und Unterschrift“ 

 

III. Die Änderung der Richtlinien tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 21. Juli 2016 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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